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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Getränke mit Zusatz-
stoffen.

[0002] Es sind zahlreiche Getränke mit belebenden 
bzw. anregenden Zusatzstoffen bekannt, die ihnen 
bei der Herstellung beigemischt werden und im ferti-
gen Getränk enthalten sind, so dass sie beim Genuß
des Getränkes vom Körper aufgenommen und ver-
wertet werden können.

[0003] Ein beispielsweise in Schokolade natürlich 
vorkommender derartiger Stoff ist Anandamid (Ara-
chidonylethanolamid, C22H37NO2). Es hat sich erge-
ben, dass dieser Stoff vom menschlichen Körper sehr 
schnell abgebaut wird, was bedeutet, dass die bele-
bende Wirkung verhältnismäßig schnell nachlässt.

[0004] Um diesem Vorgang etwas entgegenzuwir-
ken, wird vorgeschlagen, eine geringe Menge an Ole-
oylethanolamid (N–Oleoylethanolamin) und/oder Li-
noleolyethanilamid (N-Linoleoylethanolamin) beizu-
mischen. Diese Stoffe verzögern den Abbau von An-
andamid durch Enzyme und verlängern dadurch sei-
ne Wirkung.

[0005] Die Stoffe können als Extrakt und/oder syn-
thetisch hergestellt in nichtalkoholischen und alkoho-
lischen Getränken enthalten sein.

Schutzansprüche

1.  Getränk, dadurch gekennzeichnet, daß darin 
Anandamid (Arachidonylethanolamid, C22H37NO2) 
enthalten ist.

2.  Getränk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es alkoholhaltig ist.

3.  Getränk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es nichtalkoholisch ist.

4.  Getränk nach einem der Ansprüche 2 – 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das Anandamid (Arachi-
donylethanolamid, C22H37NO2) als Extrakt enthalten 
ist.

5.  Getränk nach einem der Ansprüche 2 – 3, da-
durch gekennzeichnet, daß synthetisch hergestelltes 
Anandamid (Arachidonylethanolamid, C22H37NO2) 
enthalten ist.

6.  Getränk nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Hem-
mung des Abbaus des Anandamid (Arachidonyletha-
nolamid, C22H37NO2) im menschlichen Körper Oleoyl-
ethanolamid (N-Oleoylethanolamin) und/oder Linole-
olyethanilamid (N-Linoleoylethanolamin) beige-

mischt ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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